
Bezugsbedingungen für Lieferungen und Leistungen

1. Auftragserteilung, abweichende Bedingungen
1.1 Lieferungen und Leistungen jeder Art beziehen wir ausschließlich zu

diesen Bezugsbedingungen und etwaigen dem Auftragnehmer be-
kanntgegebenen Sonderbedingungen.

1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers gelten nur bei
ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung unsererseits. Weder unterlassener
Widerspruch noch Zahlung oder Abnahme der Ware stellen eine An-
erkennung fremder Geschäftsbedingungen dar.

2. Preise
Die bei Auftragserteilung vereinbarten Preise sind Festpreise und
beinhalten alle zur Vertragserfüllung erforderlichen Nebenleistungen.

3. Abnahme, Mängelrüge, Gewährleistung, Kostenersatz
3.1 Zur Abnahme bedarf es einer ausdrücklichen Erklärung unsererseits.
3.2 Eine Mängelrüge ist rechtzeitig erhoben, wenn sie innerhalb 3 Wochen

nach Entdeckung des Mangels erfolgt.
3.3 Gelieferte Waren müssen zum Zeitpunkt der Lieferung, Maschinen,

Anlagen und Leistungen zum Zeitpunkt der Abnahme dem neuesten
Stand der Technik und den gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen
entsprechen.

3.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Abnahme bzw. ab ab-
geschlossener Lieferung/Leistung.
Prüft der Auftragsnehmer mit unserem Einverständnis das Vorhandensein
eines Mangels oder beseitigt er einen Mangel, ist der Ablauf der Ver-
jährung von Gewährleistungsansprüchen, beginnend mit dem Tag des
Eingangs der Mängelanzeige beim Auftragnehmer so lange gehemmt,
bis der Auftragnehmer uns das Ergebnis der Prüfung abschließend
mitteilt oder den Mangel für beseitigt erklärt oder die Fortsetzung der
Beseitigung verweigert.

3.5 Bei Wandlung oder Ersatzlieferung hat der Auftragnehmer alle Kosten
zu ersetzen, die uns im Rahmen der vertraglich vorausgesetzten
bestimmungsmäßigen Gebrauchs durch Einbau, Montage und Transport
der mangelhafte Ware entstehen. Kommt der Auftragnehmer seiner
Rücknahmeverpflichtung trotz Mahnung nicht nach, sind wir berechtigt,
mangelhafte Ware selbst oder durch beauftragte Dritte auf Kosten des
Auftragsnehmers auszubauen und einzulagern.
Es bleibt uns unbenommen, daneben gesetzlich gegebene Schaden-
ersatzansprüche geltend zu machen.

4. Haftungsfreistellung
Ist dem Auftragnehmer bekannt, daß gelieferte Ware von uns weiter-
veräußert wird und ist dem Auftragnehmer bekannt, in welchem Land
unser Abnehmer seinen Sitz hat, so stellt uns der Auftragnehmer von
allen Ansprüchen frei, die unser Abnehmer aufgrund der Lieferung
mangelhafter Ware oder anderweitig nicht vertragskonformer Leistung
gegen uns geltend machen kann, sei es aufgrund gesetzlicher Be-
stimmungen materiellen deutschen Rechtes, sei es aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen materiellen Rechtes des Landes, in dem unser Abnehmer
seinen Sitz hat. Beruht der Anspruch unseres Abnehmers auf einer
Obliegenheitsverletzung unsererseits, entfällt die Freistellung.

5. Eigentum
5.1 Wir erkennen nur den einfachen Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers

an.
5.2 Von uns beigestelltes Material bleibt unser Eigentum. Wird es be- oder

verarbeitet, erstreckt sich unser Eigentum auf die neue Sache. Bei
Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit fremden Sachen er-
werben wir Miteigentum im Verhältnis des Wertes unseres Materials zu
den fremden Sachen zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung oder
Vermischung.

6. Modelle, Zeichnungen
Modelle, Gesenke, Matrizen, Muster, Zeichnungen u. a., die wir zur Aus-
führung eines Auftrages zur Verfügung stellen, bleiben unser Eigentum
und sind geheimzuhalten. Sie dürfen ohne vorherige Genehmigung
weder Dritten zur Einsicht oder Verfügung überlassen noch zur Herstellung
von Waren für Dritte benutzt noch vervielfältigt werden. Sie sind uns
nach Abwicklung des Auftrages unverzüglich zurückzusenden.

7. Rechte Dritter
Der Auftragnehmer haftet dafür, daß die Verwendung oder Weiter-
veräußerung der bestellten Ware/Leistung ohne Verletzung von Rechten
Dritter einschließlich der gewerblichen Schutzrechte zulässig ist.
Er stellt uns bei Verletzung von Rechten Dritter auf erste Anforderung
hin von allen Ansprüchen frei, die Dritte aufgrund gesetzlicher Be-
stimmungen gegen uns geltend machen. Dies gilt für Ansprüche aufgrund
ausländischer gesetzlicher Bestimmungen nur, wenn dem Auftragnehmer
bekannt ist, daß und in welches Land wir vom Auftragnehmer gelieferte
Ware weiterveräußern oder in welchem Land wir vom Auftragnehmer
erbrachte Leistungen anwenden.

8. Liefervorschriften
8.1 Bestellte Liefermengen sind genau einzuhalten.
8.2 Zurückgesandte Verpackung ist uns zu vollem Wert gutzuschreiben.
8.3 Jeder Lieferung sind ordnungsgemäß ausgefüllte Lieferscheine nach

DIN 4994 mit Angabe der Auftragsnummer und einschließlich Positionen
sowie Kontierung und Sach-Nummern beizufügen. Andernfalls sind wir
nach unserer Wahl und auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt, die
Lieferung zurückzusenden oder bis zur Übermittlung ordnungsgemäßer
Lieferscheine auf Gefahr des Auftragsnehmers zu lagern. Rücksendung
gilt dabei nicht als Rücktritt vom Vertrag.
Bei Lieferung an Dritte in unserem Auftrag sind uns Versandpapier-
Duplikate zuzuleiten.

9. Gefahr/Transport
9.1 Reist die Ware auf unsere Kosten und Gefahr, so behalten wir uns die

Auswahl des Transportmittels und des Frachtführers vor.
9.2 Sendungen unter 20 kg brutto sind als Postpaket, sonstige Sendungen

tarifgünstigst aufzugeben.

10. Rechnungsstellung, Zahlung
10.1 Die Rechnung ist uns in 3-facher Ausfertigung unter Angabe der Be-

stellnummern mit Position, Zusatzdaten des Bestellers (wie Konto, in-
terne Auftrags-Nummer), Nummer und Datum des Lieferscheines, Menge
und genaue Bezeichnung der gelieferten Waren bzw. der erbrachten
Leistungen zuzusenden.

10.2 Unvollständige Rechnungen gelten bis zur Vervollständigung ent-
sprechend Ziff. 10.1 als noch nicht erteilt. Eine Zahlungsfrist beginnt
erst nach Eingang der vollständigen Rechnung und der vollständigen
Versandpapiere gemäß Ziff. 8.3.

10.3 Zahlungen leisten wir, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb 14 Tagen
mit 3% Skonto oder innerhalb 30 Tagen rein netto, nach Eingang ord-
nungsgemäßer Rechnungen gemäß Ziff. 10.1 sowie vollständiger
Versandpapiere gemäß Ziff. 8.3.

11. Abtretung
Rechte des Auftragnehmers aus diesem Vertrag sind nur mit unserer
schriftlichen Zustimmung übertragbar. Ausgenommen sind Voraus-
abtretungen, die der Auftragnehmer für von ihm unter verlängertem
Eigentumsvorbehalt bezogene Ware vorgenommen hat.

12. Gerichtsstand, Erfüllungsort, anzuwendendes Recht
12.1 Gerichtsstand ist für beide Teile der Sitz unserer Gesellschaft. Wir sind

auch berechtigt, an jedem für den Auftragnehmer begründeten Ge-
richtsstand zu klagen.

12.2 Wenn in unserem Auftrag nicht anders vermerkt, ist Erfüllungsort das
Empfangswerk.

12.3 Alle Aufträge und Nebengeschäfte unterstehen dem materiellem Recht
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß der einheitlichen
Kaufgesetze. Für die Auslegung von Lieferklauseln gelten die INCOTERMS
in der jeweils gültigen Fassung.

13. Teilunwirksamkeit
Die rechtliche Unwirksamtkeit einzelner Bestimmungen dieser Be-
dingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

14. Datenspeicherung
Wir speichern Daten gemäß Datenschutzgesetz.
08/2000



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 85
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.000000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 841.000]
>> setpagedevice


